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¿z^ahtmgen Mil ?ez ¡Cûmmizaiiûnscni^nHa

Zu e iner absdilleB enden B eurte ilung  des V o rh ab en s „K onzen tra tlonsenquête“ w ird  m an  e r s t  kom 
men können , w enn  Uber d en  Im Ju n i d ieses J a h re s  v e rö ffen tlid iten  „Bericht Ober d as E rgebnis 
einer U ntersuchung d e r K onzen tra tio n  ln  d e r  W irtsch aft“ h in au s  a u c i  d er A n lag eb an d  m it den  
ausführlid ien  E lnzelberlcJiten v o rlie g t. Im m erh in  la ssen  sich auch ohne ih n  h eu te  schon e in ige  
SchluBtolgerungen aus d en  E rfahrungen  m it d er E nquête  ziehen , d ie  —  abgeseh en  d avon , daS sie 
ein  bezeld inendes Licht au f d ie  In te re sse n la g e  d e r  un te rsu ch ten  W irtschaftszw eige  u n d  ih re  V er
tretung in  G esetzgebung  u n d  E xeku tive  w erfen  —  fü r d ie  F rage  bedeu tsam  sind , w ie  kün ftig h in  
Enquêten angeleg t se in  m üssen , w en n  sie  e in  w irk sam es M itte l d e r  W irtschaftspo litik  se in  so llen . 
Denn dies d ü rfte  fe s ts teh en : W esen tliche  G esich tspunk te  fü r e in e  N ovellie rung  d es K arte llg ese tzes 
w erden sich au s  dem  E nquête-B ericht w oh l nicht gew innen  lassen . D ie Schuld h ie ran  dü rfte  w en ig e r  
das m it d er U ntersuchung  b eau ftra g te  B undesam t lü r  gew erbliche W irtschaft zu  tra g e n  h ab en  
als v ielm ehr d er G esetzgeber, d e r  dem  A m t u n d  d e r  vom  B undesw lrtsd iaS tsm in ister b eru fe n en  
Kommission w enig  M öglichkeiten  a n  d ie  H and  gab , d ie  re le v a n te n  T a tb estän d e  zu un tersuchen . 
Dies dürfte  le tztlich  auch d e r  G rund d a fü r gew esen  se in , daS säm tiiciie V e rtre te r  d e r  W issenschaft 
aus d er Enquete-K om m ission d em o n stra tiv  a u sg e tre te n  s ind . H inzu  kom m t, daß  d ie  B undesreg ie
rung bere its nach V orliegen  des e rs ten  (I) B erichtes d ie  E rgebnisse  re la tiv ie rt  u n d  dam it p ra k tisd i 
zu erkennen  g egeben  h a t ,  daß  nach ih re r  A nsich t d ie  U ntersuchung  eigen tlich  nicht n ö tig  
gew esen w äre .

D er W IRTSCHAFTSDIENST h a t  d re i h e rv o rrag en d e  S achkenner au f d iesem  G eb ie t g eb e ten , ü b e r  
ihre E rfahrungen m it d e r  E nquête zu berich ten . Ih re  B eiträge la ssen  e rk en n en , daß  es im m erhin  
nod i andere M öglichkeiten  d e r  In te rp re ta tio n  des Enquête-B erichtes g ib t a ls  d ie jen ig e  d e r  B undes
regierung.

Die Lüdce im Enquête-Beridit

Das Gesetz über eine Untersu
chung der Konzentration in der 

Wirtschaft vom 31.12.1960 (Bun
desgesetzblatt I S. 9 vom 10.1.1961) 
wird mit folgenden W orten in § 1 
eingeleitet:

„(1) Die Konzentration in der 
Wirtschaft ist zu untersuchen.

(2) Die Untersuchung soll der 
Klärung der M arktstellung der 
Unternehmen und Unterneh
mensverbindungen in den ver
schiedenen Wirtsciiaftsbereicfaen 
dienen ..." .

Dazu führte der Bundestagsabge
ordnete Dr. Atzenroth am 2. No
vember 1960 iiö Bundestag (Bun- 
destagsdrudcsache 2182, S. 1) aus:

»Das Untersuchungsziel besteht 
darin, die gegenwärtige M arktstel
lung der Unternehmen und Unter
nehmensverbindungen in den ein
zelnen WirtschaftsbereicJien festzu
stellen und einen Überblick über 
die faktischen Ersdieinungsfor- 
men von Konzentrationsvorgängen

(eigentumsmäßige Verschachtelung 
und Verschmelzung von Unterneh
men, W eisungsgebundenheit, per
sonelle Verflechtung) und über ihre 
Beweggründe sowie über die als 
Folge solcher Vorgänge eingetrete
nen Änderungen der W ettbewerbs
bedingungen zu erlangen und ein 
Zustandsbild der M arktanteile und 
-Verhältnisse auf den einzelnen 
M ärkten zu erhalten."

Damit standen das Bundesamt 
für gewerbliche W irtschaft und die 
vom Bundesminister für W irtsdiaft 
berufene Enqu&te-Kommission vor 
einer äußerst schwierigen Aufgabe. 
Damit w ar eines der diffizilsten 
ökonomischen Probleme angespro
chen.

K lä ru n g  d e r  M a rk ts te llu n g  . . .

Die Klärung der M arktstellung 
eines Unternehmens oder einer 
Unternehmensverbindung setzt die 
Kenntnis dreier Tatbestände vor
aus:

1. Das Produktionsprogramm der 
Unternehmen und Unterneh
m ensverbindungen in quantita
tiver Untergliederung,

2. die Abgrenzung des relevanten 
M arktes für die einzelnen Pro
dukte unter Berücksichtigung 
der Substitutionsgüter,

3. die Höhe des Gesamtangebots 
der betreffenden Güter auf dem 
relevanten Markt.

Sind diese drei Tatbestände er
mittelt, dann kann zunädist ledig
lich festgestellt werden, welche 
M arktanteile das zu untersuchende 
Unternehmen oder die angespro
chene Unternehmensverbindung ins
gesamt besitzt. Ein erstes Kriterium 
für die Klärung der M arktstellung 
wäre damit gewonnen.

M it der Kenntnis des M arktan
teils allein läßt sich jedoch noch 
wenig über die M arktstellung eines 
Unternehmens aussagen, solange 
nicht bekannt ist, mit welchen 
M arktanteilen die übrigen Anbie
ter auf dem M arkt auftreten. Erst 
wenn zumindest bekannt ist, von
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wie vielen Unternehmen mit w el
chen jeweiligen M arktanteilen etwa 
90 Vo des Angebots stammen, läßt 
sidi die Angebotsstruktur analy
sieren. Die Ergebnisse der Analyse 
lassen sidi dabei ausreidiend durdi 
die bekannten Strukturbilder: An- 
gebotspolypol, -teiloligopol, -oligo- 
pol, -teilmonopol und -monopol 
klassifizieren.

Selbst aber wenn es auf dem 
nodi zu besdireitenden W ege ge
lingt, die Angebotsstruktur her
auszuarbeiten, reidien diese Fest
stellungen nodi immer n id it aus, 
um etwas Endgültiges über die 
M arktstellung eines bestimmten 
Unternehmens auszusagen, denn 
seine M arktstellung w ird nidit 
allein von der Struktur des Ange
bots, sondern audi von der Struk
tur der Nadifrageseite bestimmt. 
Somit ist nad i der gleidien Me
thode nodi die Struktur der N adi
frage zu ermitteln.

. . .  verla n g t m ehr  
a l t  S tru k tu ra n a lyse !

Erst wenn dieses vollständige 
Strukturbild des M arktes vorliegt, 
können die ersten vorsiditigen 
Beurteilungen Her M arktstellung 
eines Unternehmens oder einer 
Unternehmensverbindung gewagt 
werden. Der Nationalökonom 
mahnt zu dieser Vorsidit, weil er 
weiß, daß aus dem Strukturbild 
des M arktes zunädist nur ein Indiz 
für die M arktstellung gewonnen 
ist und daß dieses Indiz für sidi 
allein keinesfalls ausreidit, um bei
spielsweise im Sinne von § 22 GWB 
zu entsdieiden, ob eine marktbe- 
herrsdiende Stellung vorliegt bzw. 
ob auf dem betreffenden M arkt 
w esentlidier W ettbewerb herrsdit.

Insbesondere die Arbeiten von 
W alter Eudien und Eridi Sdinei
der haben deutlidi gezeigt, von 
w eldier entsdieidenden Bedeutung 
das M arktverhalten des zu beur
teilenden Unternehmens ist. Dazu 
bedarf es vor einer endgültigen 
Bewertung einer Beobaditung der 
V erhaltensw eisen in der V ergan
genheit (historisdie Rekonstruk
tion), in der Gegenwart und wenn 
möglidi nodi einer gezielten Be
traditung in einem zukünftigen 
Zeitraum.

Ü berforderte E nquête?

Es ist erkennbar, daß eine auf 
zwei Jahre begrenzte Konzentra
tionsenquête keinesfalls bis zu 
einer soldien absdiließenden Klä
rung Vordringen konnte. Aber es 
ist die sdion m ehrfadi eingehend 
begründete Auffassung des V er
fassers, daß die Enquête den W eg 
für diese dodi entsdieidende und 
im Gesetzesauftrag ausdrüdclidi 
geforderte Untersudiung hätte  w ei
tergehend ebnen können, wobei 
n id it übersehen wurde, daß die der 
Enquête gesetzte Frist eine Be
sdiränkung auf das W esentlidie 
erforderte.

Da der Gesetzesauftrag vom Bun
desamt keine Bewertungen, son
dern nur eine objektive Feststel
lung der Tatbestände verlangte 
(s. Bundestagsdrudcsadie 2182, S. 2,
1. Abs.), hätte es schon einen sehr 
w esentlidien Beitrag zur Klärung 
der M arktstellung der U nterneh
men und Unternehmensverbindun
gen geleistet, wenn es quer durdi 
die W irtsdiaft lediglidi die Ange
botsstrukturen für die w iditigsten 
M ärkte aufgezeigt hätte. Sein Bei
trag hätte darin bestanden, daß 
das Beobaditungsfeld für spätere, 
tiefergehende Untersudiungen ent
sdieidend eingeengt w orden wäre. 
Der V erfasser hat w ährend des Ab
laufs der Enquête immer wieder 
darauf hingewiesen, welche An
satzpunkte dafür von der bundes- 
deutsdien Statistik geboten w er
den. Er ist sidi stets darüber im 
klaren gewesen, daß es trotz die
ser Ansatzpunkte nur zu einer Ein
engung des Beobaditungsfeldes 
und nidit zu einer völligen Klä
rung der M arktpositionen einzel
ner Unternehmen kommen würde. 
Aber allein die Offenlegung der 
Erzeugnisbereidie, auf denen die 
Angebotsverdiditung zu teiloligo- 
polistisdien, oligopolistisdien und 
teilmonopolistisdien Angebots
strukturen geführt hat oder in ab
sehbarer Zeit führen könnte, wäre 
ein bedeutender Fortsdiritt ge
wesen.

Das Systematische W arenver- 
zeidinis für die Industriestatistik 
der Bundesrepublik ist — vom 
Verfasser niemals bestritten — na
türlidi n id it nadi M ärkten unter

teilt. Aber es ist mit seinen 5000 
Positionen dodi so weit unterglie
dert, daß zumindest der gründlidie 
V ersudi hätte  unternommen wer
den sollen, entweder aus der Um
satzsteuerstatistik oder der Pro
duktionsstatistik Anhaltspunkte für 
tiefergehende Untersudiungen zu 
liefern. Gerade das Bundeskartell
amt muß es bedauern, daß ihm in 
dieser H insidit keine Hilfe für 
seine A rbeit aus dem Enquete-Er
gebnis erw adisen ist und daß es 
ihm nun überlassen bleibt, wie es 
mit seinen unzureidienden perso
nellen und finanziellen Mitteln 
dieses unbedingt lösungsbedürftige 
Problem bewältigt.

U nbeantw ortete  F ragen für  
d a s  K a rte lla m t

Sidierlich steht ihm dafür seine 
dodi sdion red it weit fortgesdirit- 
tene V erfleditungsstatistik zur Ver
fügung. Sidierlidi hat es bereits 
mit dem unzureidienden Instru
m ent des § 23 GWB die Verdidi- 
tungsvorgänge der letzten sedis 
Jah re laufend beobaditet und wird 
sie nad i der beabsiditigten Novel
lierung des § 23 GWB möglidier- 
weise nodi besser in den Griff be
kommen. A udi hat es aus seiner 
laufenden Marktbeobaditung im 
Zusammenhang mit gestellten und 
geplanten Kartellanträgen für viele 
red it bedeutsame Märkte sdion 
ein klares Bild, aber es fehlt ihm 
für den größten Teil der relevan
ten M ärkte nun nodi immer die 
gegenwartsnahe Momentaufnahme, 
die für die Beobaditung der Kon- 
zentrationsentwidclung die ent
sdieidende Ausgangsbasis bilden 
muß.

Das Bundeskartellamt wird nun 
von sidi aus alles versudien müs
sen, die von der Enquête offenge
lassene Lücke zu sdiließen. Leider 
w ird es dabei mit seinen wenigen 
Kräften nur mit kleinen Sdiritten 
vorankommen, aber Methode und 
A rbeitsplan stehen fest, alles an
dere ist nur eine Frage, wieviel 
Zeit und Kraft neben den vielen 
anderen termingebundenen Aufga
ben für die Beantwortung dieser 
Fragen erübrigt werden können.

Dr. B. Griesbach,
Bundeskartellamt, Berlin
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Ein nützlicher Beridit

Eine objektive und gerechte 
Würdigung des vorliegenden 

Beridits über die Ergebnisse der 
Konzentrationsenquête ist nur mög- 
lidi, wenn sie auf einer klaren Vor
stellung über Sinn und Zweck so
wie einer umfassenden Kenntnis 
des methodischen und technischen 
Sdiwieiigkeitsgrades einer solchen 
Untersuchung basiert. So sehr die 
Versuchung naheliegen mag, die 
Elle der eigenen theoretischen, 
rechtlichen und -wirtschaftspoliti- 
schen Vorstellungen an die Ziel
setzung und Methodik der Enquête 
anzulegen, so sehr muß betont 
werden, daß für die Zielsetzung 
und Durchführung einer amtlichen 
Enquête über die Konzentration 
nur ein Richtmaß Gültigkeit haben 
kann; der Wille des Gesetzgebers 
und der durch ihn repräsentierten 
politischen Kräfte.

Man mag darüber streiten, ob 
die einzelnen Formulierungen des 
Gesetzgebers stets die wünschens
werte Präzision besitzen und das 
Enquête-Gesetz der Einmaligkeit 
und Sdiwere der gestellten Auf
gabe überhaupt gerecht wird. Es 
dürfte jedoch keinem Zweifel 
unterliegen, daß der W ille des 
Gesetzgebers vor allem auf die 
Gewinnung eines Bildes über die 
Unternehmensgrößenstniktur der 
deutschen Wirtschaft, dessen W and
lungen in jüngster Zeit sowie 
ihrer Ursachen gerichtet ist (vgl. 
insbesondere die konkreten Aus
sagen über das Untersuchungspro
gramm in § 1, III, des Enquête- 
Gesetzes vom 31.12.1960). Es ob
lag der Untersuchung nicht, den 
Monopolisierungs- oder Oligopoli- 
sierungsgrad einzelner M ärkte 
oder das Ausmaß irgendwie defi
nierter marktbeherrschender Posi

tionen zu ermitteln. An solchen 
Zielvorstellungen können der En- 
quête-Bericht und die noch vorzu
legenden Anlagenbände nicht ge
messen werden; ganz abgesehen 
davon, daß die Verfolgung einer 
solchen Zielsetzung methodische 
und technische Probleme mit sich 
gebracht hätte, die kaum zu bewäl- ’ 
tigen gewesen wären.

E nquête  verbessert T ransparenz

Der Ergebnisbericht des Bundes
amtes für gewerbliche W irtschaft 
hat ohne Zweifel die Unterneh
m ensgrößenstruktur und deren Ent- 
widclungstrend in den einzelnen 
W irtsdiaftszweigen durchsichtiger 
gemacht. Es wurden, namentlich 
für die deutsche Industrie, Kon
zentrationsgrade ermittelt, die das 
Ausmaß der Konzentration für die 
deutsche Industrie Insgesamt und 
für einzelne Industriegruppen deut
lich aufzeigen. Durch Vergleich 
zwischen den Jahren  1954 und 
1960 wurde festgestellt, ob bzw. 
in welchem Maß die Konzentration 
für den betreffenden Bereich zu- 
oder abgenommen hat.

V iele Länder haben ein solches, 
systematisch nach einheitlidien 
M ethoden aufbereitetes Zahlenma
terial nicht zur Verfügung. Jeden
falls w issen unsere EWG-Partner 
über unsere Unternehmensgrößen
strukturen w eit mehr, als w ir über 
die ihren wissen. Unsere EWG- 
Partner haben mit Hilfe unserer 
Enquête ohne Zweifel einen „Trans
parenz vorteil" erzielt. Die USA als 
das Land mit der bislang größten 
Erfahrung in  der Konzentrations
messung verfügen zwar über eine 
wesentlich größere Fülle von M a
terialien, sind jedoch keine prin
zipiell anderen W ege gegangen.

Das Rücäcgrat, der harte Kern jeder 
empirischen Konzentrationsunter
suchung, sind die „ concentration- 
ratios". Sie sind aus amtlichen 
Statistiken abgeleitete Indikatoren 
für die Unternehmensgrößenstruk
tu r und deren Entwicklung in ver
schiedenen Industriegruppen bzw. 
-zweigen, aber nicht für M arkt
strukturen oder marktbeherrschen
de Positionen. Es m angelt ihnen 
jede Beziehung zu einem sachlich 
oder räumlich abgegrenzten Markt.

D ie F rage der  
U ntersuchungsm ethoden

Ob das Bundesamt für gewerb
liche W irtschaft nun stets den tech
nisch geignetsten Konzentrations
grad angewendet hat, darüber läßt 
sich streiten. Es w urde z. B. unab
hängig von der Anzahl der Unter
nehmen für jede Industriegruppe 
vom Umsatzanteil der jeweils 
größten 10 Unternehmen ausge
gangen. W ie unterschiedlich der 
Repräsentationsgrad der größten 
10 Unternehmen ist, zeigt sich 
darin, daß es im Jah r 1960 in der 
Eisen- und Stahlindustrie 136, in 
der Ernährungsindustrie dagegen 
7500 Unternehmen gab. Da in der 
Regel für die Industriezweige mit 
relativ  wenigen Unternehmen ein 
hoher, für solche mit relativ vielen 
Unternehmen ein relativ  niedriger 
Konzentrationsgrad ausgewiesen 
wurde, w ürden die Relationen zwi
schen den einzelnen Industriezwei
gen etwas zusammengedrückt w er
den, wenn man von einem festen 
Prozentsatz, z.B. den jeweils 4®/» 
oder 10®/o größten Unternehmen 
für alle Industriezweige, ausgegan
gen wäre. W enn somit das vom 
Bundesamt eingeschlagene Verfah
ren vielleicht die relative Konzen
tration in den einzelnen Industrie
zweigen nicht vollkommen exakt 
widerspiegelt, so muß andererseits

VEREINSBANK IN HAMBURG
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auch wieder zugegeben werden, 
daß es dafür den Vorteil hat, die 
absolute Konzentration (die ent
sprechend dem Rückgang der Un
ternehmenszahl zunimmt) und die 
relative Konzentration (die sidi im 
Grad der Ungleichmäßigkeit der 
Größenverteilung ausdrüdit) in 
einem einzigen Indikator auszu- 
drüdten.

W esentlicher als die Diskussion 
der Methodenprobleme ist natür- 
lidi die Diskussion der Sadiergeb- 
nisse. Im Anschluß an die eigenen 
Interpretationen der Enquete-Be- 
hörde kann die Formulierung fol
gender Thesen über die industri
elle Konzentration in der Bundes
republik gewagt werden:

Z u n eh m en d e  K o n ze n tr a tio n ...

Makroökonomische Faktoren, ins
besondere die Intensität und Dif
ferenzierung des w irtsdiaftiidien 
W adistums, eine expansive W elt
w irtsdiaft und zunehmende inter
nationale Verfleditung, die Ent
wicklung des technischen Fort
sdiritts w aren die primären Ursa- 
dien für die Zunahme der Konzen
tration des Umsatzes von 17,7 Vo 
auf 22,8 “/# bei den 50 größten 
Industrieunternehmen, bzw. von 
33,6 Vo auf 38,8 Vo bei den 100 größ
ten  industriellen Unternehmens
verbindungen im Zeitabsdinitt 1954 
bis 1960. Die durdi überdurch- 
sdinittlidies W adistum  begünstig
ten  Industriegruppen, wie z. B. die 
M ineralölindustrie, der Fahrzeug
bau, die chemisdie und elektro- 
tedinisdie Industrie, der Masdii- 
nenbau, w aren im Jahr 1960 zu 
40 Vo an den 100 größten Unter
nehmensverbindungen beteiligt (im 
Jah r 1954 w ar der Beteiligungs
grad nodi 35 Vo). Die größten Un
ternehm en dieser Industriegruppen 
mit ihren hohen W achstumsraten 
dürften wesentlich dazu beigetra
gen haben, daß sich die Gruppe 

, der 50 bzw. 100 industriellen Spit
zenreiter etwas „vom Hauptfeld 
absetzen" konnte. Dieser Trend 
w urde noch durch die technische 
Entwicklung und eine stürmische 
weltwirtschaftliche Expansion, de
ren  Wadistumscfaancen vornehm
lich von den größeren Unterneh
men genutzt werden konnten, un
terstützt. Der letztere Aspekt wird

durch die Diskrepanz zwisdien 
Umsatzanteil und Exportanteil für 
die industrielle Spitzengruppe deut
lich unterstrichen. So hatten die 
50 größten Unternehmen im Jahr 
1960 einen Umsatzanteil von 22,8V», 
jedoch einen Exportanteil von 
29 V». Für die 100 größten indu
striellen Unternehmensverbindun
gen betrugen die entsprechenden 
Anteile im Jahr 1954 33,6 Vo und 
40 Vo, im Jahr 1960 38,8 Vo und 
50 Vo. Die Spanne zwischen Um
satz- und Hxportanteil hat sich 
also von 6,4 auf 11,2 Punkte ab
solut fast verdoppelt. Daraus läßt 
sich der Schluß ziehen, daß das 
überproportionale Wachstum der 
industriellen Spitzenunternehmen in 
zunehmendem Maß auf einem über
proportionalen Zuwachs ihrer Ex
portumsätze beruhen muß.

Und es läßt sich der weitere 
Schluß ziehen, daß aus einer Ba- 
sierung der industriellen „concen
tration ratios" auf die reinen In
landsumsätze eine geringere Zu
nahme der industriellen Konzen
tration resultieren würde.

Daß der technische Fortschritt 
und die mit ihm zunehmende Ka
pitalintensität bei der industriellen 
Spitzengruppe von überdurdi- 
schnittlich starker Bedeutung ist, 
geht aus einer anderen Spannen
diskrepanz hervor: derjenigen zwi
schen Umsatz- und Beschäftigten- 
anteil. Für die 100 größten Unter
nehmensverbindungen erhöhte sich 
der Beschäftigtenanteil um 3,8 
Punkte von 27,4 Vo auf 31,2 Vo in 
dem schon erwähnten Zeitraum, 
der Umsatzanteil dagegen um 5,2 
Punkte auf 38,8 Vo. Die Spannen
diskrepanz betrug damit im Jahr 
1960 7,6 gegenüber 6,2 Punkten im 
Jahr 1954. Aus dieser absoluten 
Spannendiskrepanz geht hervor, 
daß der Umsatz je  Beschäftigten 
und damit vermutlich auch die Ka
pitalintensität der Spitzengruppe 
überdurchschnittlich hoch sind, wo
mit eine weitere Ursachenkompo
nente statistisch unterm auert wird.

. . .  bei g le ichzeitiger Z u n a h m e  d e r  
Z a h lm itteU tä n d isch erU n tem eh m er

Die Chancen zur Neuetablierung 
von Unternehmen in der deutschen 
Industrie sind besser, als auf Grund 
ausländischer Entwicklungen zu er

w arten war. Die Anzahl der Unter
nehmen hat zwischen 1954 und 
1960 um 2000 auf 49 600 zugenom- 
men. Der Untergang von 860 Un
ternehmen von zumeist jn Struk
turschwierigkeiten befindlichen In- 
dustriegruppen oder Teilen von 
solchen konnte durch Neugründun
gen nicht nur wettgemacht, son
dern um das 2,5fache überschritten 
werden. Auch die Tatsache, daß 
sich die Minderungen auf 8, die 
Zunahmen aber auf 20 Industrie
gruppen erstrecfcen, ist bemerkens
wert. Im übrigen konnten die Zu
nahmen nicht nur in den Wachs
tum sindustrien, wie in der elektro
technischen oder kunststoffverar
beitenden Industrie, erzielt wer
den. Die absolut höchste Zunahme 
verzeicJinet nämlich die Beklei
dungsindustrie, deren Wachstums
rate im Zeitabschnitt 1954—1960 
unterdurchschnittlich war. Zwar 
weist das Bundesamt darauf hin, 
daß die Zahl der echten Neuzu
gänge nicht ermittelt werden 
konnte. Dennoch kann auf Grund 
der z. T. beachtlichen Zunahme
raten und der jeweiligen Industrie
gruppen die These aufgestellt wer
den, daß es sich zu einem hohen 
Anteil um echte Neugründungen 
handeln dürfte. Es sind nämUdi 
ausgesprochene Reservate der mit- 
telständisdien Industrie, die an der 
Zunahme der Unternehmenszahl 
vorwiegend partizipierten; solche, 
in denen auf ein Unternehmen in 
der Regel auch nur ein Betrieb 
entfällt. W enn man sich vorstellt, 
daß in den USA die Unterneh
menszahl seit 1957 rückläufig ist 
und sich die gleiche Tendenz auch 
in Frankreich abzeichnet, muß die 
Entwicklung in der Bundesrepu
blik als erfreulich angesehen wer
den. Sie kann zumindest als De
konzentrationstendenz positiv ver
m erkt werden.

K e in  a llg em ein er Trend 
z u r  B ranchenkonzentration

Die „concentration ratios" und 
deren Entwicklung bieten ein sehr 
differenziertes Bild. Der Trend zu 
verstärkter Branchenkonzentration 
ist keineswegs allgemein, und wo 
er besteht, besteht er in sehr ver
schiedenem Ausmaß. Von den 30 
untersuchten Industriegruppen ver- 
zeichneten 9 eine Abnahme der
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K Konzentration, wovon zwei auf 
al als „hodikonzentriert" bezeidinete 
B Branchen entfielen. Eine Konzen- 
ti trationszunahme um mehr als 5 
P: Punkte war lediglich, in adit, eine 
u: um mehr als 10 Punkte lediglich in 
ZI zwei Industriegruppen festzustel- 
le len. Fünf der Industriegruppen mit 
K Konzentrationszunahmen um mehr 
al als 5 Punkte gehörten zu jenen 
si sieben, in denen der Konzentra- 
ti tionsgrad über 50 Vo ausmaciite und 
di die schon im Jahr 1954 hochkon- 
zi zentriert waren. Auch die beiden 
Ir Industriegruppen an der Spitze der 
K Konzentrationsbewegung, die Mi
ni neralöl- und die tabakverarbeiten- 
d( de Industrie, waren bereits 1954 
di die höchst- und dritthödistkonzen- 
tr trierte Industriegruppe. Technische 
u] und marktmäßige Aspekte waren 
ol offenbar hier die stärksten Trieb- 
ki kräfte der Konzentration. Unter 
di diesem Aspekt ist es bemerkens- 
w wert, daß unter den sieben im 
A  Ausmaß der Konzentration führen- 
d( den Industriegruppen sich vier be- 
fii finden, die relativ homogene Er
ze Zeugnisse hersteilen. Für''e ine In- 
di dustriegruppe, nämlich die tabak- 
v( verarbeitende Industrie, kann die 
h( hohe Konzentrationszunahme außer 
dl durdi die Konzentration in der Zi- 
g: gaiettenherstellung nur mit Hilfe 
dt der grundlegenden Umstrukturie- 
ru rung in der Zigarrenproduktion 
ZI zureichend erklärt werden.

Die S te llung  von
Klein- und M itte lun ternehm en

Hinsichtlich der Stellung der in- 
di dustriellen Klein- und M ittelunter- 
nc nehmen konnte ein Pauschalurteil 
ni nidit abgegeben werden. Neben 
In Industriezweigen, in denen infolge 
d€ der überragenden Bedeutung von 
Pr Produktionstechnik, Forschungsauf- 
w. wand, Service und W erbung die 
KI Klein- und Mittelunternehmen be
ne naditeiligt sind, gibt es Industrie- 
zv zweige, in denen für die Klein- 
ur und Mittelunternehmen keine we
se sentlichen Nachteile festgestellt 
W( werden konnten. Auch das Zulie
fe ierer-Abnehmer-Problem ist diffé
ré  tenzierter gelagert, als häufig an
ge genommen wird. Zumeist wurde 
ei] eine durchaus wechselseitige Ab- 
hä hängigkeit festgestellt, was insbe- 
so sondere für eine Volkswirtschaft 
mi mit Vollbeschäftigung und Arbeits- 
k r kräfteknappheit zutrifft. Die Mehr

zahl der Zulieferer ist offenbar mit 
Erfolg bestrebt, einseitige Abhän
gigkeiten durch A uftragsstreuung 
zu vermeiden. Der Patentschutz 
hat zwar in Einzelfällen dazu ge
führt, daß im Konkurrenzverhält
nis stehende mittelständische Un
ternehm en geschädigt wurden, an
dererseits jedoch auch dazu, die 
Position mittelständischer Zuliefe
rer gegenüber ihren Abnehmern 
zu stärken. Offensichtlich bestehen 
in einer Volkswirtschaft, die sich 
gesamtwirtschaftlich im Gleichge
wicht befindet, für industrielle 
Klein- und M ittelunternehm en ins
gesamt zufriedenstellende Entwick
lungsmöglichkeiten.

Vergleich m it d em  A u s la n d

„Die Konzentration im Inland 
kann nur dann richtig beurteilt 
werden, wenn die Konzentrations
verhältnisse im A usland mit be
rücksichtigt w erden“ (S. 27 des 
Enquete-Berichts). W ie realistisch 
diese Feststellung ist, zeigen zu
nächst die bedeutenden absoluten 
Größenuntersdiiede im Verhältnis 
zwischen US-amerikanischen und 
europäischen sowie speziell deut
schen Unternehmen. Ganz beson
ders kraß werden die Relationen 
in dem Tatbestand zum Ausdruck 
gebracht, daß im Jahr 1962 
das Volkswagenwerk als größtes 
deutsches Unternehmen nicht ein
mal 10®/o des Gesamtumsatzes von 
General Motors erzielen und sein 
Gesamtumsatz nicht einmal des
sen Reingewinn erreichen konnte. 
Diese und w eitere Vergleichszii- 
fern gewinnen angesichts der Bil
dung von US-gleichen W irtschafts
räumen in Europa, in denen die 
US-Unternehmen zunehmend und 
gerade in  hochkonzentrierten Bran
chen mit zum Teil sogar dominie
renden Tochtergesellschaften ver
treten sind, eine besondere Beach
tung.

Es w äre natürlich aufschlußreich, 
den gesamten industriellen Kon
zentrationsgrad für verschiedene 
hochindustrialisierte Volkswirt
schaften in Vergleich zueinander 
setzen zu können, was angesichts 
methodischer Schwierigkeiten und 
fehlender Unterlagen schwer mög
lich ist. Daß die amerikanische In
dustrie nicht nur in einzelnen Indu

striezweigen, w ie z.B. der Auto
mobilindustrie, sondern auch ins
gesamt wesentlich stärker konzen
triert ist als die deutsche, zeigen 
jedoch die Unternehm ensdaten der 
amerikanischen Zeitschrift „For
tune Directory". Danach verfügten 
die 500 größten US-industriellen 
Unternehmensverbindungen im 
Jahre 1960 über einen Umsatzan
teil von 56,1 ®/o, wobei zu berück
sichtigen ist, daß die Zahl der ame
rikanischen Industrieunternehmen 
das sechseinhalbfache der Indu
strieunternehm en in der Bundes
republik ausmacUt und die ameri
kanische Volkswirtschaft diejenige 
der Bundesrepublik um ein mehr
faches übersteigt. Ein Vergleich 
dieser Anteilsziffer von 56,1 ®/o mit 
dem Umsatzanteil der 100 größten 
deutschen industriellen Unterneh
mensverbindungen in Höhe von
38,8 "/o im Jahr 1960 dürfte somit 
ein realistisches Indiz für den be
trächtlichen Unterschied im rela
tiven Konzentrationsgrad zwischen 
der amerikanischen und der deut
schen Industrie abgeben.

D er S ta a t a ls „ K onzen tra tor“ ?

Eine Reihe w eiterer Enquete- 
Ergebnisse, insbesondere auch für 
andere Wirtschaftsbereiche als die 
Industrie, wären für eine Kommen
tierung mindestens genauso inter
essant w ie die bislang aufgegrif
fenen Punkte. Erfreulich ist, daß 
eine geschlossene Darstellung der 
gesamten wirtschaftlichen A ktivi
tät der öffentlichen Hand in allen 
W irtsdiaftssparten vorgenommen 
und damit eine hohe Transparenz 
hinsichtlich Ausmaß, Struktur und 
Entwicklung der öffentlichen W irt
schaftsaktivität erreicht wurde. Es 
fehlt allerdings ein Überblick über 
die personellen Verflechtungen in 
diesem Bereich, wie er im V erhält
nis zwischen Großbanken und 
Großindustrie vorgenommen wur
de. Die in m ehreren Bereichen, ins
besondere im Versorgungs-, Woh- 
nungs- und Bankenwesen sowie 
der Industrie, festgestellte absolute 
und relative Expansion der öffent
lichen W irtschaftstätigkeit ist des
halb so bedenklich, weil sie eine 
schleichende und ungewollte Um
gestaltung unserer wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Ordnung in 
sich schließt.
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Es steht zudem dem Staat sdiledit 
an, den m ahnenden Zeigefinger 
gegen die w irtsdiaftlidie Konzen
tration zu erheben, w enn er sidi 
selbst in starkem  Umfang als „Kon
zentrator" betätigt. Die öffentlidi- 
reditlidien Rundfunkanstalten ins
besondere, die von 1951—1961 ihr 
Reinvermögen auf 1 Mrd. DM ver- 
aditfadien konnten, wovon sie 367 
Mill. DM in Bankguthaben halten, 
dürften alle A ussidit haben, als 
Beispiel von Seltenheitswert für 
monopolistisdie Preispolitik und 
unw irtsdiaftlidie Überliquidität in 
die.Lehrbüdier der Nationalökono
mie und Betriebswirtsdiaftslehre 
einzugehen.

D ie K o n zep tio n  
d er  B undesreg ierung

Zum Absdiluß seien nodi einige 
Bemerkungen zur Stellungnahme 
der Bundesregierung gemadit. Man 
kann ihr im ganzen eine pragmati- 
sdie und vorurteilslose Betradi- 
tungsweise besdieinigen. Audi ihre 
politisdie Konzeption ist im Prin
zip einleuditend und den vorgeleg
ten Fakten adäquat. Sie läßt sidi, 
auf eine kurze Formel gebradit, 
w ie folgt deuten: aktive Small- 
Business-Politik in vielfältigen For
men, jedodi keine Gesetzesrefor
men, die über die bereits vorhan
denen Initiativen, vor allem auf 
gesellsdiaftsredits- und wettbe- 
werbspolitlsdiem Gebiet, hinausge
hen. In dem verständlidien Bestre
ben, ihre gesetzgebungspolitisdien

V orstellungen durdi Enquete-Er- 
gebnisse zusätzlidi zu unterm au
ern, ha t sidi die Bundesregierung 
im Hinblidc auf die geplante Kar
tellnovelle allerdings in  gewisse 
W idersprüdie verwidcelt. So sudit 
sie jetzt ihren Änderungsvorsdilag 
zu § 23 GWB, nadi dem die Pflidit 
zur Anzeige von Untem ehm ens- 
zusanmiensdilüssen außer an  den 
M arktanteil wahlweise an  absolute 
Größen (Gesamtumsatz, Zahl der 
Besdiäftigten, Bilanzsumme) gebun
den ist, audi mit dem Argum ent 
zu untermauern, daß es dem Bun
desamt n id it gelungen sei, M arkt
anteile zu ermiteln, und daß die 
Notwendigkeit eines Rüdigriffes 
auf absolute Untem ehm ensdaten 
dadurdi zusätzlidi gereditfertigt 
würde.

Nun gibt es unter den Enquete- 
Ergebnissen allerdings keine Fak
ten, die die Annahme gereditfer
tigt ersdieinen lassen könnten, daß 
Unternehmen von einer bestimm
ten absoluten Größe an in stärke
rem Maße als die übrigen A nteile 
von mehr als 20°/» auf den jeweils 
relevanten M ärkten erzielen könn
ten. Das Bundesamt stellt im Ge
genteil u. a. fest, daß „aus den Um
satzanteilen der größten Industrie
unternehm en . . . audi deshalb 
keine Rüdcsdilüsse auf ihre M arkt
stellung im Inland gezogen w er
den (können), weil die industriel
len Umsätze audi Ausfuhrumsätze, 
die nadi der Zusammensetzung der 
Gruppe der Größten gerade bei

ihnen hodi sind, enthalten“. (S. 15 
des Enquete-Beridites). Was für 
die Umsatzanteile gilt, gilt für die 
absoluten Umsätze natürlidi erst 
redit.

Vom  po litisch en  S ta n d p u n k t  
e in  E r fo lg

Die Enquête-Behôrde hat die ihr 
durdi das Gesetz eingeräumten 
Möglichkeiten so gut wie nur mög
lich ausgeschöpft. Es gelang ihr 
sogar, die W irtschaft zu einer 
stärkeren M itarbeit zu bewegen, als 
das Gesetz es verlangte (vor al
lem durdi Zulassung von Betriebs
prüfungen). Das sachlidie Ergebnis 
ist eine umfassende Kenntnis der 
Struktur der deutschen Wirtsdiaft, 
w ie sie, abgesehen von den USA, 
in  keinem  Land der W elt gegeben 
ist. Dies in einer nur knapp be
m essenen Zeit erreicht zu haben, 
ist ein  bedeutender Erfolg, der An
erkennung verdient. W er unter 
wissenschaftlidien Perspektiven 
m ehr oder andere Ergebnisse und 
U ntersudlungsm ethoden gewünsdit 
hat, muß sich sagen lassen, daß 
die abgeschlossene Enquête aus 
der In itiative und Perspektive von 
gesellschafts- und strukturpolitisch 
interessierten Politikern entstand. 
Eine w issensdiaftlidi perfektio
nierte Enquête w ürde schon durch 
ihre zeitliche Dauer und die minu
tiöse A kribie ihrer Ergebnisse 
ihren Charakter als Politikum völ
lig verlieren. Dr. Otto Vogel, Köln

Erfolgreiche Kaufleute
wissen um den Wert aktueller Markt- und 
Waren-Informatlonen. Um den ständig wach
senden Ansprüchen der Kunden gerecht zu 
werden, gilt es, aus der Fülle des in- und 
ausländischen Warenangebotes das Richtige 
auszuwählen.
Hierbei hilft Ihnen die Internationale Frank
furter Messe. 2500 leistungsstarke Aussteller

aus dem ln- und Ausland informieren Sie  
über den modischen Trend, über Neuheiten, 
über Qualitäten und über Preise. Darum : Eine 
Reise nach Frankfurt lohnt sich. 
Messe-Ausweise bei allen Industrie-und Han
delskammern und Handwerkskammern sowie 
bei Groß- und Einzelhandelsverbänden im 
Vorverlcauf billiger!

Internationale Frankfurter Herbst-Messe 30. August-3 . September 1964
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Erfahrungen ohne Enquête

Solange der Anlageband mit den 
ausführlichen Einzelberiditen 

nidit vorliegt, ist eine Stellung
nahme zu dem am 29. Februar 1964 
erstatteten und am 5. Juni des Jah 
res veröffentliditen „Bericht über 
das Ergebnis einer Untersudiung 
der Konzentration in der W irt
sdiaft" (Deutsdier Bundestag, Drudc- 
sadie IV/2320, im folgenden zitiert 
als „Beridit") verfrüht. Dies hat 
allerdings w eder die Bundesregie
rung an einer kritisdien Stellung
nahme nodi die Tagespresse an 
einer mehr oder minder absdilie- 
ßenden Beurteilung gehindert.

Gerade diese Reaktionen aber 
zeigen, daß es notwendig ist, sdion 
jetzt drei Fragen aufzuwerfen:

1. W ar das Gesetz über eine Un
tersudiung der Konzentration 
in der W irtsdiaft vom 31. De
zember 1960 geeignet, um eine 
ausreidiende Klärung der rele
vanten Phänomene zu ermög- 
lidien?

2. Hat — wie Presseveröffent- 
lidiungen und in eingesdiränk- 
tem Umfang audi der Regie- 
rungsberidit behaupten — der 
Beridit gezeigt, daß sidi dank 
der Konzentration nur einzelne 
oder überhaupt keine ernsten 
w irtsdiaftspolitisdien Probleme 
ergeben?

3. Ist es endlidi mit dem Zwedc 
einer soldien U ntersudiung v er
einbar, daß die Ergebnisse von 
der Regierung einsdiränkend 
interpretiert oder sogar in Zwei
fel gezogen werden?

Jede Diskussion über „die" Kon
zentration — dies muß vorweg 
betont w erden — w ird zunädist 
durdi die V ielsdiiditigkeit des Be
griffs wie durdi die Untersdiied- 
lidikeit ihrer W irkungen ersdiwert. 
Ist etwa die P r i m ä r k o n z e n 
t r a t i o n  gemeint, die zu Kosten
senkungen führt und die in terna
tionale Konkurrenzfähigkeit eines 
Landes erhöht, weil sie eine bes
sere Ausnutzung ted inisdier Pro
duktions- und A bsatzverfahren ge
stattet? Oder w ird an die W irkun
gen der S e k u n d ä r k o n z e n 
t r a t i o n  gedadit, die un ter Um
ständen den tedinisdien Fortsdiritt 
verlangsamt, eine optimale Aus
nutzung gegebener Tediniken ver
hindert und zahlreidie Möglidikei-

ten des M aditmißbraudis eröffnet, 
w eldie volksw irtsdiaftlidi nidit 
vorteilhaft, sondern naditeilig 
sind? Oder wird — um nodi ein 
weiteres Beispiel zu geben — an 
eine Konzentration gedadit, die 
den W ettbewerb verringert, oder 
um gekehrt an die sog. Gegenkon
zentration, die gegebenenfalls die 
Intensität des W ettbewerbs er
höht? Oder w ird überhaupt nidit 
nach W irkungen, sondern nadi der 
Größe schledithin gefragt, etwa 
also die für einen Gesetzgeber 
wenig ergiebige Frage nadi den 
größten Unternehmen oder nadi 
den größten Konzernen oder Kon
zernherren gestellt?

Selbst extreme Neoliberale w er
den n id it bestreiten, daß die Pri
m ärkonzentration grundsätzlidi er- 
w ünsdit ist. Gäbe es nur sie, so 
bedürfte es keiner besonderen 
Untersudiung der w irtsdiaftlidien 
Konzentration, es sei denn, man 
verfolge dam it den Zwedc, nach 
W egen zu sudien, um ' ihren Um
fang maximal zü steigern. Von der 
Sekundärkonzentration — und den 
zahlreidien mit ihr zusammenhän
genden M öglidikeiten des M adit
mißbraudis w ie der Ausbeutung — 
wird um gekehrt niemand offen zu 
sagen wagen, daß sie gefördert 
werden sollte. Man kann sie gün
stigenfalls versdiw eigen und so 
tun, als sei jede Konzentration mit 
der Prim ärkonzentration identisdi. 
Tatsädilidi gesdiieht dies. Audi 
bei der bisherigen Resonanz des 
Konzentrationsberidits kommt diese 
Tendenz mit erschredcender Deut- 
lidikeit zum Ausdrude.

D ie  E ig n u n g  d es G esetzes

Die Untersudiung, die auf Grund 
des Gesetzes vom 31. Dezember 
1960 durdigeführt wurde, ist oft 
als Enquête bezeidinet worden. Sie 
w ar jedodi keine Enquête. Das 
Gesetz sah keine Enquête vor. Es 
erw ähnt n id it einmal den Begriff 
Enquête. „Hearings", w ie sie die 
englisdien und am erikanisdien En
quêten kennzeidinen und bei de
nen M anager oder leitende M itar
beiter un ter Eid aussagen müssen, 
ließ das Gesetz n id it zu. Dem un

tersuchenden Bundesamt war ledig- 
lidi gemäß § 3 des Gesetzes ge
stattet, „die Vorlage aller für die 
Durdiführung der Untersudiung . . .  
w esentlidien Urkunden und volks- 
oder betriebsw irtsdiaftlidien und 
statistischen Unterlagen zu ver
langen und zu deren Erläuterung 
sdiriftliche oder m ündlidie Aus
künfte einzuholen." Audi diese 
Ermäditigung w ar nodi einge
schränkt. Von dem Statistisdien 
Bundesamt und den Statistischen 
Landesämtern z. B. durften gemäß 
§ 5 II des Gesetzes nur soldie Un
terlagen ausgehändigt werden, bei 
denen „der Name des von der 
Auskunft Betroffenen n id it ge
nannt wird". A udi das Bankge
heimnis und das Steuergeheimnis 
„sowie besondere gesetzlidie Be
stimmungen über Berufsgeheim
nisse und Am tsversdiwiegenheit" 
wurden vom Gesetz als unantast
bar bestätigt (§ 5 IV).

Das Ausmaß der Kenntnisse, die 
auf diese W eise gewonnen werden 
konnten, mußte zwangsläufig be
grenzt sein. Gewiß ließen sich audi 
auf der Grundlage dieses Gesetzes 
einige n id it unw iditige Erkennt
nisse sammeln. Man konnte z. B. 
den Steuerausfall sdiätzen, den der 
Fiskus durch bestimmte Vergün
stigungen der vertikalen Konzen
tration erleidet (vgl. S. 54 f. des 
Berichtes), und — um nur noch ein 
w eiteres Beispiel zu geben — Fest
stellungen über den Grad der V er
flechtung der W irtschaft mit den 
Banken gewinnen (vgl. S. 41 f. des 
Berichtes).

Ohne die Möglichkeit einer eid
lichen Vernehmung konnten je 
doch in einer überdies zeitlich be
grenzten und von einer mit auf 
Zeit eingestellten M itarbeitersdiaft 
durchgeführten Untersuchung ge
rade jene Feststellungen nicht ge
w onnen werden, die für Gesetzge
bung und Verwaltung in  einem 
Rechtsstaat von entscheidender Be
deutung sind. Es konnten keine 
oder wenigstens keine ausreichen
den Ergebnisse gefunden w erden 
zu den Fragen

1. nach A rt und Umfang der V er
stöße, die durch einen w ettbe
werbswidrigen Gebrauch von 
Marktmacht auftreten können, 
und

II
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2. nach den A rten des Mißbraudis 
reditlid ier Vorsdiriften, wie z.B. 
des Patentredits oder Prozeß- 
redits, infolge des Einsatzes pri
vater M adit und nadi anderen 
W egen der Gewinnmaximie
rung, die infolge des Fehlens 
ausreidiender gesetzlidier Be
stimmungen außerhalb der 
Grundsätze eines Reditsstaates 
begangen werden können.

Damit waren die w iditigsten 
redits- und w irtsdiaftspolitisdien 
Probleme, die von der Sekundär
konzentration gestellt werden, fak
tisdi ausgeklammert. Eine wissen- 
sdiaftlidi audi nur einigermaßen 
haltbare Untersudiung mußte hier 
an den Sdiranken der Bank-, 
Steuer- und Berufsgeheimnisse und 
aii dem Fehlen von „Hearings" 
sdieitern. Durdi Erbitten von ein
zelnen Unterlagen lassen sidi diese 
Feststellungen nidit gewinnen. 
A udi i n ' der Stellungnahme der 
Bundesregierung wird dieser Man
gel indirekt und eingesdiränkt zu
gegeben: „Wie sidi erst im Laufe 
der Untersudiung herausstellte, 
w ar das gesetzlidie Auskunftsredit 
zu sdiwadi" (Stellungnahme der 
Bundesregierung, Beridit S. 89). Zu
gleich erkennt die Bundesregie
rung an, daß „es dem Bundesamt 
innerhalb der zur Verfügung ste
henden Zeit und mangels geeigne
ter Unterlagen nidit möglidi war, 
die tatsädilid ie M arktstellung der 
Unternehmen zu erm itteln“ (S. 93).

D ie R e la tiv itä t d er  
U ntersuchungsergebnisse

Audi wenn die Einzelberidite 
bisher nidit vorliegen, so läßt sidi 
dodi sdion heute feststellen, daß 
die Untersudiung nidit die ganze 
W ahrheit, ja, mit größter W ahr- 
sdieinlidikeit nodi nidit einmal 
die halbe W ahrheit zutage fördern 
konnte. W enn infolge der gesetz- 
lidien V orsdiriften eine Untersu
diung so angelegt werden muß, 
daß gerade jene Tatsadien, auf die 
es redits- und w irtsdiaftspolitisdi 
ankommt, mit Sidierheit nidit fest
zustellen sind, so kann audi aus 
den weiß gebliebenen Stellen der 
Konzentrationsaufnahme nidit ge- 
sdilossen werden, daß derartige 
Fakten oder Probleme nidit vor
handen sind. Insofern sind ver
sdiiedene Formulierungen im Be
ridit der Bundesregierung nidit 
ausgesprodien glüdclidi. „Die Bun

desregierung“ — so heißt es z. B. — 
„ist der Auffassung, daß der Be
ridit allein zu gesetzgeberisdien 
Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Patentredits keine V eranlassung 
g ib t“ (S. 101). Dies ist sidier rid i
tig. W ird jedodi nidit hinzugefügt, 
daß infolge der Anlage der Unter
suchung ein anderes Ergebnis 
überhaupt nidit erw artet werden 
konnte, so ist dies zumindest miß
verständlich. In Zusammenhang 
mit Änderungsvorsdilägen zu §§ 22 
bis 24 GWB heißt es in der Stel
lungnahme der Bundesregierung 
im Hinblidt auf das Problem der 
Marktmacht: „Der Bericht des Bun
desamtes zeigt, daß es riditig  war, 
die bestehenden Konzentrations
tendenzen vorsichtig zu beurtei
len" (S. 94). Der Beridit zeigt dies 
indessen nidit. Solange keine En
quête (d. h. keine echte Enquête!) 
durdigeführt wird, kann kein Be
ridit zuverlässige Angaben zu der 
Frage madien, welche Rolle die 
M arktm adit tatsächlich spielt. Eben
sowenig kann ein solcher Bericht 
die kühne These bestätigen, „daß 
das Gesellschaftsrecht seinem W e
sen nach kein geeigneter A nsatz
punkt ist, um einer weiteren Un
ternehm enskonzentration in der 
W irtschaft entgegenzuwirken“ (Stel
lungnahme der Bundesregierung, 
Bericht S. 96). Dabei bleibt aller
dings audi hier w ieder offen, w el
che Art der Konzentration gemeint 
ist. Die mißbräuchliche Ausnutzung 
privater Macht, die zu volkswirt
schaftlich schädlichen Konzentra
tionen führt, kann durchaus durdi 
das Gesellsdiaftsrecht beeinflußt 
werden. Freilich ist das Gesell- 
schaftsredit nidit dazu da, große 
Unternehmen kleiner zu machen 
oder das Entstehen großer Unter
nehmen zu verhindern. Aber dies 
ist auch nicht das Problem, auf das 
die Untersudiung der wirtschaft
lichen Konzentration unter r e c h t s - 
s t a a t l i c h e n  Gesichtspunkten 
Antwort geben soll, und wäre 
überdies wirtschaftlich unsinnig.

In der Stellungnahme der Bun
desregierung finden sich sogar 
Thesen, die im Bericht des Bundes
amtes, sofern er bisher veröffent
licht ist, keine Stütze finden. Dies 
gilt etwa für die Behauptung, daß 
eine Verringerung der Vermögens
konzentration den sich aus der

Unternehm enskonzentration erge
benden Gefahren entgegenwirken 
könne. Daß „in jedem  Fall . . .  die 
zunehmende Beteiligung , breiter 
Kreise an der gesamtwirtschaft
lichen Vermögensbildung . . .  die 
gesellschaftspolitisch negativenW ir- 
kungen der Unternehmenskonzen
tration" vermindert, „da auf diese 
W eise ein größerer Personenkreis 
innerhalb der vom Gesellschafts
recht bestimm ten Grenzen an der 
wirtschaftlichen Verfügungsmacht 
teilnimmt . . . "  (Stellungnahme der 
Bundesregierung, Bericht S. 101 f.), 
konnte schon deshalb nicht im Be
richt des Bundesamtes zu finden 
sein, weil es, wie die Enquêten 
anderer Länder, aber auch einige 
greifbare Beispiele in der Bundes
republik Deutschland zeigen, ein
fach unzutreffend ist.

Daß die „kleinen" Aktionäre 
einiger Gesellschaften im Zuge der 
Umwandlungswelle der fünfziger 
Jah re um erhebliche Teile ihres 
Eigentums gebracht w orden sind, 
läßt sich nicht dadurch widerlegen, 
daß derartige Geschehnisse nicht 
als „regelmäßig" anzusehen waren 
(Stellungnahme der Bundesregie
rung, Bericht S. 96). Auch Mord 
und Totschlag sind in einem Staat 
nicht die Regel, und trotzdem gibt 
es mit Recht Vorschriften, welche 
diese Verbrechen oder Vergehen 
unter Strafe stellen. W er die Volks
aktie bejaht, muß auch für einen 
ausreichenden Schutz des Klein
aktionärs sorgen. A ber auch wenn 
ein ausreichender Schutz der Klein
aktionäre gew ährleistet ist und 
wenn die Vermögen eines Tages 
gleichmäßiger als heute verteilt 
sein sollten, ist damit noch nichts 
gegen jene A rt der Unternehmens
konzentration gewonnen, bei der 
— wie eine Encjuête hätte  ver
deutlichen können — Unternehmer 
von anderen Unternehm ern ausge
beutet werden.

Ebensowenig ist es richtig, daß 
„die wirksamste Gegenkraft gegen 
ein Wirtschafts- und gesellschafts
politisch unerwünschtes Ausmaß 
der Konzentration . . .  eine breite 
Schicht von leistungsfähigen klei
nen und m ittleren Unternehmen" 
ist (Stellungnahme der  ̂Bundes
regierung, Bericht S. 101). Sicher
lich w äre die ungestörte Existenz
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leistungsfähiger kleiner und m itt
le re r Unternehmer ein Zeichen da
für, daß bestimmte rechtsstaatlidie 
Probleme, die in  Zusammenhang 
m it der Unternehmenskonzentra
tion stehen, gelöst worden sind. 
Aber anstatt zu fragen, welches 
diese Probleme sind und wie ins
besondere dieses leistungsfähige 
Unternehmertum erhalten und ge
gen Machtmißbräuche geschützt 
werden kann, wird seine Existenz 
als Heilmittel postuliert. H ier wie 
auch an anderen Stellen der Stel
lungnahme der Bundesregierung 
zeigt sich ein W unschdenken, das 
in Widerspruch zu dem eigent
lichen Anliegen einer Konzentra
tionsuntersuchung steht.

D ie W eriungen  
d er B undesreg ierung

Die Bundesregierung hat, wie 
sie in ihrer Stellungnahme einlei
tend feststellt, bisher darauf ver
zichtet, „konkrete Schlußfolgerun
gen aus den Untersuchungsergeb
nissen . . .  zu ziehen" (S. 89). Sie 
hat sich darauf beschränkt, „die 
Untersucäiungsergebnisse grund- 
sätzlidi zu bewerten, Probleme auf
zuzeigen und allgemeine Überle
gungen für mögliche Maßnahmen 
in Gesetzgebung und Verwaltung 
anzustellen" (S. 89). In entsprechen
dem Umfange sind auch. W ertun
gen über die gesamte Stellung
nahme verteilt worden. Entweder 
wird betont, daß den Ausführun
gen „im wesentlichen zuzustim- 
men" ist (S. 91) und daß den Fest
stellungen „grundsätzlich gefolgt 
werden" könne (S. 99), oder es wird 
gesagt, daß das Ergebnis nur ein
geschränkt zutreffe (S. 90, 91), daß 
die Feststellung nur zum Teil zu
treffe (S. 92) oder „nicht sehr aus
sagekräftig" sei (S. 92), daß der 
Bericht kaum w eiterhelfe (S. 93) 
oder daß ihm „nicht zugestimmt 
werden" könne (S. 91). Beweise 
finden sich für diese „Bewertun
gen“ grundsätzlich nicht.

Woher weiß die Bundesregie
rung, ob und inwieweit dem Be
richt zugestimmt oder nicht zuge
stimmt werden kann? Und weshalb 
wird, wenn derartige Kenntnisse 
vorhanden sind, überhaupt noch 
eine Untersuchung durchgeführt?

Die Schlußbemerkungen des Be
richts ideüten allerdings darauf

hin, daß diese Kenntnisse durch
aus noch der Vervollständigung 
bedürfen. Hier wird einmal gesagt, 
daß die Frage des „Entstehens 
m arktbeherrschender Unternehmen 
. . .  das wichtigste wirtschaftspoli
tische Problem der Konzentration" 
enthalte und „daß sich erhebliche 
Konzentrationstendenzen im w e
sentlichen auf einen kleinen Kreis 
von Großunternehmen beschrän
ken“ (S. 102). Beides ist anfechtbar. 
Das Problem der Abhängigkeit der 
Unternehmer von Unternehmern, 
also z. B. das Problem der A bhän
gigkeit eines W äschefabrikanten 
von seinem Hauptabnehmer, viel
leicht einem Kaufhaus, hat unmit
telbar nichts mit M arktbeherr
schung zu tun, ist aber auf jeden 
Fall von erheblicher Bedeutung, 
wenn ein leistungsfähiges Unter
nehmertum erhalten werden soll. 
Die bloße Feststellung, daß zu je 
dem Großunternehmen zahlreiche 
Lieferanten und Kunden gehören, 
läßt noch nicht, wie der Stellung
nahme der Bundesregierung be
reits entnommen worden ist, den 
Schluß zu, daß diese Unternehmer 
auch wirtschaftlich unabhängig 
sind. (Vgl. Diether S t o l z e ,  „Das 
Ende einer Legende", Die Zeit, 
Nr. 25 V. 19. 6. 1964; hierzu Helmut 
A r n d t ,  „Legenden um eine En
quête", Die Zeit, Nr. 28v. 10.7.1964.)

Ebensowenig ist der Satz haltbar, 
daß sich Konzentrationstendenzen 
nur auf einen kleinen Kreis von 
Großunternehmen beschränken. Die 
Konzentrationsprobleme jedenfalls, 
die für den Gesetzgeber wesentlich 
sind, finden sich im gesam ten Be
reich der Wirtschaft. Den Bedro
hungen durch Machtmißbrauch sind 
kleine wie große Unternehmen 
ausgesetzt. Auch ist ökonomische 
Macht keineswegs allein ein Pro
blem der Größe. Macht kann bei 
einem Kleinen konzentriert sein, 

, und ein Großer kann ohnmächtig 
sein. General Motors ist unbe
streitbar seit Jahrzehnten der 
größte Konzern und Automobilpro
duzent der W elt — sein Jahres
gewinn ist größer als die Bilanz
summe des Volkswagenwerks —, 
und ebenso unbestreitbar ist Gene
ral Motors von 1913 bis zur Gegen
w art von einem anderen, kleine
ren  Unternehmen abhängig gewe
sen. ökonomische Macht kann

daher auch sowohl von großen wie 
von kleinen Firmen — und keines
wegs nur von Firmen — miß
braucht werden.

Derartige M ißverständnisse zei
gen, was herauskommt, wenn sich 
eine Regierung nicht an die Ergeb
nisse wissenschaftlicher Untersu
chungen hält, sondern sich die Er
gebnisse, die nur aus einer Enquête 
gewonnen werden könnten, selber 
erarbeitet. Die in der Konzentra- 
tions-Kommission zurückgebliebe
nen M itglieder w aren hinsichtlich 
der Ergebnisse ihrer Untersuchung 
und deren Beurteilung wesentlich 
vorsichtiger. Sie haben am 29. Mai 
d. J. an den Bundeswirtschaftsmini
ster S c h m ü c k e r  zutreffend ge
schrieben, „daß es sich bei dieser 
ersten Untersuchung der Konzen
tration in der W irtschaft nur um 
einen Versuch handeln konnte".

In diesem Sinne sollten auch die 
Erfahrungen, die sich aus diesem 
ersten Versuch gewinnen lassen, 
bei zukünftigen Untersuchungen 
der Konzentrationsphänomene be
rücksichtigt werden: W ertvolle Un
terlagen für die Gesetzgebung wer
den sich nur dann gewinnen las
sen, wenn man sich entschließt,

1. die Untersuchung von vornher
ein auf jene Fragen zu be
schränken, deren Beantwortung 
für geplante Reformen des w irt
schaftlich relevanten Rechtes 
von Bedeutung sind, und

2. mit jenen M itteln durchzufüh
ren, die eine ebenso korrekte 
wie umfassende Beantwortung 
ermöglichen.

Statt unklaren und noch dazu 
viel zu allgemeinen Fragestellun
gen mit untauglichen M itteln nach
zugehen, sollten gezielte Fragen 
durch eidliche Vernehmungen, und 
damit im W ege einer echten En
quête, geklärt werden.

In der gleichen W eise könnte 
auch die Frage geklärt werden, wo 
in der deutschen W irtschaft noch 
Rationalisierungsreserven vorhan
den sind. Es besteht die begrün
dete Vermutung, daß für ein An
wachsen der Prim ärkonzentration 
bei a l l e n  Unternehmensgrößen 
ein beträchtlicher Spielraum be
steht.

Prof. Dr. Helmut Arndt, 
Freie Universität Berlin
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